
1 

Mit den Ortsteilen Dillishausen, Großkitzighofen u. Kleinkitzighofen

217. Ausgabe März 2022   -   erscheint  monatlich   -   Herausgeber  Gemeinde Lamerdingen www.lamerdingen.de

Informationsblatt der Gemeinde Lamerdingen

Neues aus unserer Gemeinde

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Die Tage werden wieder länger, die 
ersten Schneeglöckchen “spitzeln” 

schon aus der Erde.
 

Am Sonntag, den 20. März ist es dann 
soweit: Frühlingsanfang. Passend 
dazu rufen wir zum Fotowettbewerb 

auf – Details auf Seite 16.

Zurzeit erreichen uns viele Anfragen 
zum Neubaugebiet Dillishausen-Süd, 
auch wegen der zwischenzeitlich 
errichteten Lärmschutzwand. Dies 
haben wir zum Anlaß genommen und 
möchten auf Seite 4 über den aktuel-

len Stand ausführlich informieren.

Beim Brand eines E-Autos hatte der 
neue Mannschaftstransportwagen 
der Feuerwehr seinen ersten Einsatz 

– siehe rechts.

Übrigens: Die Gemeinde Lamerdingen 
verschenkt einen gebrauchten 
Beamer an örtliche Vereine – mehr 

dazu auf Seite 3.

Ihr Bürgermeister Manuel Fischer

Der Gemeinderat Lamerdingen fasste in seiner Sitzung vom 02.05.2017 den 
Beschluss für die Freiwillige Feuerwehr Lamerdingen einen Mannschaftstrans-
portwagen (MTW) als Ersatz für das alte Fahrzeug zu beschaffen.
 
Die Regierung von Schwaben und der 
Landkreis Ostallgäu hat eine Förderung 
für das Fahrzeug sowie für die feuer-
wehrtechnische Ausstattung in Höhe von 
15.400 Euro in Aussicht gestellt.
Aufgrund von Verzögerungen im Aus-
schreibungsverfahren wurde erst in der 
Sitzung des Gemeinderates vom 
22.10.2018 der Auftrag an das Autohaus 
„Alois Merk & Sohn“ aus Kleinkitzighofen 
vergeben. 
Wegen zahlreicher Verzögerungen, 
bedingt durch die Umstellung der 
Dieselabgasnorm sowie der Corona 
Pandemie, konnte am 25.08.2020 der 
MTW endlich an die Gemeinde Lamer-
dingen ausgeliefert werden. Daraufhin 
erfolgte der spezifische Ausbau durch 
die Feuerwehr Lamerdingen. Hier 
wurden am Fahrzeug alle Sitze und 
Innenverkleidungen demontiert und die 

gesamte Elektrik und feuerwehrtech-
nische Ausstattung installiert. In den Auf- 
und Ausbau wurden 485 ehrenamtliche 
Stunden investiert. Hierfür dankt die 
Gemeinde Lamerdingen allen Beteiligten 
der Feuerwehr Lamerdingen, insbeson-
dere dem Ersten Kommandanten Werner 
Müller. 
Jedoch verzögerte sich die Fertigstellung 
Corona bedingt, sodass die feuerwehr-
technische Abnahme erst am 20.01.2022 
und die Abnahme durch den Kreis-
brandrat Markus Barnsteiner zusammen 
mit dem Kommandanten und Bürger-
meister Manuel Fischer am 08.02.2022 
erfolgen konnte. 
Taggleich hat das Fahrzeug mit dem 
Kennzeichen OAL-FL 120 auch seinen 
ersten Einsatz beim Feuerwehreinsatz in 
Kleinkitzighofen, Brand eines E-Autos, 
erfolgreich bestritten.

Erster Einsatz des Feuerwehr Mannschafts-
transportwagens drei Stunden nach Abnahme 

des Fahrzeuges 
Text und Fotos: Werner Müller und Manuel Fischer

Kommandant Werner Müller, Kreisbrandrat Markus Barnsteiner
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Gemeinde - Anzeige

Bericht aus der 28. Gemeinderatssitzung vom 18.01.2022 
Zusammenfassung von Simone Specht, Gemeindesekretärin

Bericht aus der 29. Gemeinderatssitzung vom 07.02.2022 
Zusammenfassung von Simone Specht, Gemeindesekretärin

Beteiligung als Nachbargemeinde durch 
Gemeinde Hurlach; 1. Änderungen der innerörtlichen 
Bebauungspläne Nord und Süd
Die Gemeinde Lamerdingen hat keine Einwände gegen die 
1. Änderungen der innerörtlichen Bebauungspläne Nord und 
Süd im Rahmen der Beteiligung als Nachbargemeinde der 
Gemeinde Hurlach erhoben. Dies gab Herr 1. Bürgermeister 
Fischer dem Gemeinderat bekannt. Bei diesen Änderungen 
handelt es sich ausschließlich um textliche Änderungen. 
Ziel der 1. Änderungen sind die Festlegungen der maximal 
zulässigen Wohneinheiten und Mindestgrundstücksgrößen 

für Einzelhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser, um die 
weitere Entwicklung im Ort gemäß den städtebaulichen 
Zielvorstellungen verwirklichen zu können. 

Bauangelegenheiten:
Das gemeindliche Einvernehmen wird für folgende Bauanträge 
erteilt:

•  Neubau von 3 Doppelhäusern mit Garagen und Stellplätzen 
auf Fl.-Nr. 20/4 und 26, Gem. Kleinkitzighofen, Dorfstraße 

•  Neubau einer Lagerhalle auf Fl.-Nr. 110/4, Gem. 
Lamerdingen, Lindensteige

Feststellung der Jahresrechnung 2020 und 
Entlastung des 1. Bürgermeister als zuständi-
gen und verantwortlichen Leiter der Verwaltung 
der Gemeinde Lamerdingen

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 13.12.2021 die 
Jahresrechnung 2020 an den Rechnungsprüfungsausschuss 
zur örtlichen Prüfung überwiesen. Das Ergebnis wurde nun 
in der Gemeinderatssitzung vom 07.02.2022 bekannt gege-
ben. Einwendungen gegen die Prüfungstätigkeit und das 
Prüfungsergebnis werden nicht erhoben. Es erfolgte die 
Überprüfung der Einhaltung des Haushaltsplanes. Ebenso 
erfolgte eine sachliche und rechnerische Prüfung der vor-
liegenden Belege, Haupt- und Nebenbücher sowie der 
Kassenbuchungen. Die Prüfung zur Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften bei Einnahmen und Ausgaben ergab, dass 
Beschlüsse ordnungsgemäß vollzogen, Mieten und Pachten 
vollständig verrechnet, Steuern richtig festgesetzt und erho-
ben wurden. Auch die Überprüfung der Erfassung des gemeind-
lichen Vermögens ergab, dass Nachweise von Vermögen, 
Geldanlagen und Schulden vollständig erfasst sind.

Der Gemeinderat stimmt der Feststellung der Jahresrechnung 
2020 zu. Herr Erster Bürgermeister Fischer bedankt sich beim 
Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschuss, Herrn Josef 
Batzer, für den detaillierten Bericht sowie bei den Mitgliedern 
für die gründliche Rechnungsprüfung. Anschließend wurde 
mittels einstimmiger Abstimmung die Entlastung des 1. 
Bürgermeister Fischer festgestellt.

Bekanntgaben

Beteiligung als Nachbargemeinde durch 
Gemeinde Ettringen; 8. Änderung des Flächennutzungs-
planes und Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Zimmerei m. Wohngebäude Fl.-Nr. 372“

Für die Änderung des Flächennutzungsplanes und die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Zimmerei mit Wohngebäude Fl.-Nr. 372“ der Gemeinde 
Ettringen wurden durch Herrn Bürgermeister Fischer im Zuge 
der laufenden Verwaltung keine Einwände erhoben.
Die frühzeitige Beteiligung im Oktober 2021 sowie der jetzt 
vorliegende, neu überarbeitete Entwurf haben ergeben, dass 

Der MTW Lamerdingen hat eine Kapazität für acht Feuerwehrleute. Um die Arbeit 
bei Nacht und im öffentlichen Straßenverkehr so sicher wie möglich für alle 
Feuerwehrdienstleistenden zu machen, wurden zwei Blaulichtbalken, eine 
Umfeldbeleuchtung und eine Verkehrswarneinrichtung nach hinten verbaut. 
Ebenfalls wurde das Fahrzeug von der ortsansässigen Firma „Sengelaub 
Werbetechnik“ mit einer reflektierenden Folie beklebt um es bei Nacht besser 
sichtbar zu machen. Zudem besitzt das Fahrzeug im Mannschaftsraum einen 
Besprechungstisch mit zweiter Sprechstelle für den Digitalfunk. Der neue MTW 
kann somit nicht nur zum Mannschaftstransport genutzt werden, sondern auch als 
Einsatzleitfahrzeug bei größeren Einsätzen. Für diesen Zweck wurde ein 230V 
Wechselrichter installiert um auch im Fahrzeug einen Laptop über längere Zeit 
betreiben zu können. Mit diesem kann im Einsatzverlauf auf verschiedenste 
Informationen zugegriffen werden. Im Heck wurde ein Regalsystem mit Trennwand 
verbaut. Hier befinden sich verschiedenste Einsatzmaterialien wie z. B. 
Verkehrssicherungsmaterial, ein Notfallrucksack und weiteres Equipment.
Die Feuerwehr Lamerdingen ist mit dem neuen MTW mit dem Funkrufnamen 
„Florian Lamerdingen 14/1“ bestens gerüstet und bereit jedem Bürger in Not zu 
helfen.



Gemeinderatssitzungen:
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung ist für den 07. März 2022 um 
19:30 Uhr geplant. Alle weiteren Sitzungstermine können Sie unverbindlich dem 
Ratsinformationssystem, welches Sie über unsere Internetseite erreichen, entneh-
men. Bitte beachten Sie, dass alle Termine unter Vorbehalt sind und der jeweils 
nächste Sitzungstermin an den Orts-Anschlagstafeln entnommen werden kann. 
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Gemeinde - Allgemeines - Anzeige

Falls Sie keine Veröffentlichung Ihres Jubiläums 
wünschen, melden Sie sich bei der Gemeinde.

Die Gemeinde gratuliert zu 
runden Geburtstagen im 

Februar 2022
(ab 70.Geburtstag; 5 jähriger Turnus) 

Großkitzighofen
Isolde Jousma, Lorenz Sing

Lamerdingen
Monika Rannow

Karolina Käß

Grüngutannahme:
Ab Samstag, 05. März 2022 können wieder wöchentlich Grüngut und Gartenabfälle 
in den vorgeschriebenen Mengen (1/4 m³ pro Anlieferer und Tag) am Wertstoffhof 
abgegeben werden.

Grüne Karte:
Die Grüne Karte kann bis 11.03.2022 abgegeben werden. Diese beinhaltet, dass 
maximal 3 m³ Grüngut zur Abholung angemeldet werden können. Die Kosten hierfür 
betragen 20 €

Silofoliensammlung durch den Maschinenring Ostallgäu GmbH: 
Dienstag, 22.03.2022, 09:00 – 16:00 Uhr an der Futtertrocknung Lamerdingen 
Das Verwertungsentgelt ist bei der Anlieferung bar zu entrichten. BigBags ohne ent-
sprechendes Siegel werden kostenpflichtig entgegengenommen. Bitte Stretch Folien 
von restlichen Folien trennen. Die Folien müssen ohne Fremdstoffe und besenrein 
sein! Netze und Schnüre werden nicht angenommen. Bitte achten Sie vor Fahrtantritt 
auf die Ladungssicherung!

Allgemeine Mitteilungen

Beamer an örtliche Vereine 
zu verschenken

Die Gemeinde Lamerdingen hat einen 
älteren, aber funktionsfähigen Beamer 
an die örtlichen Vereine abzugeben. 
Auch hier gilt „der frühe Vogel fängt den 
Wurm“ also - schnell sein lohnt sich. 
Interessierte können sich gerne bei der 
Gemeinde melden.
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durch die o.g. Bauleitplanung keine Belange der Gemeinde Lamerdingen betroffen 
sind. Durch die Neuausweisung gemischter Bauflächen sollen für einen ortsansäs-
sigen Betrieb Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Beteiligung als Nachbargemeinde durch die Gemeinde Igling; 
Aufstellung eines Bebauungsplanes „Am Nassenwang Nord“

Ebenso wurden durch Herrn Bürgermeister Fischer keine Einwände zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Am Nassenwang Nord“ der Gemeinde Igling erhoben. Dort 
sieht die Gemeinde 48 Parzellen als Allgemeines Wohngebiet vor, das mit Einzel- 
oder Doppelhäusern in offener Bauweise bebaut werden kann. 

Auftragsvergabe der Geländer an den Fußgängerbrücken in 
Kleinkitzighofen

In Kleinkitzighofen werden Fußgängerbrücken saniert. Die Auftragsvergabe (ausge-
nommen der Geländer) erfolgte bereits in einer vergangenen Gemeinderatssitzung. 
In der Zwischenzeit wurden Angebote für Geländer aus verschiedenen Materialien 
eingeholt. Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit hat sich der Gemeinderat für eine 
Stahlkonstruktion entschieden und den Auftrag in der Sitzung vom 13.12.2021 an 
die Firma Müller aus Schwabmühlhausen vergeben. Die Kosten für die Geländer 
belaufen sich auf ca. 3.500 € brutto für die Brücke an der Feuerwehr sowie auf ca. 
8.500 € brutto für die Brücke am Ortseingang. Ferner wurde eine Versteifung der 
Brücke am Ortseingang für rund 1.300 € beauftragt.

Auftragsvergabe Löschgruppenfahrzeug LF10 für Feuerwehr 
Lamerdingen

Der Gemeinderat Lamerdingen hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 nichtöffentlich 
den Auftrag zur Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs 10 (LF 10) für die 
Freiwillige Feuerwehr in Lamerdingen erteilt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 
429.933 € und setzen sich zusammen aus dem Fahrgestell (FA. MAN 105.791 €), 
dem Feuerwehraufbau (Fa. Rosenbauer 286.368 €) sowie der Beladung (Fa. Fischer 
37.773 €).



Gemeinde
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Zwischenstand der Erschließungsarbeiten des Baugebietes Dillishausen-Süd

Aufgrund der relativ guten Witterungs-
verhältnisse konnten schon Ende Januar 
die Erschließungsarbeiten für das neue 
Baugebiet Dillishausen-Süd fortge-
führt werden. Bereits abgeschlossen 
ist der Bodenaustausch unterhalb des 
Straßenkörpers. Der hier vorhandene 
lehmige Boden war nicht ausreichend 
tragfähig. Auch der Kanalbau konnte 
fertiggestellt werden. 

Ebenso wurde die Lärmschutzwand im 
Laufe der vorletzten Woche fertigge-
stellt. Dieses, für viele Bürger als stö-
rend oder fremd empfundene Objekt, 
ist auf Grund gesetzlicher Vorgaben 
zum Schutz aller künftigen Bewohner 
vor durch Schienenlärm verursachten 
Beeinträchtigungen notwendig. Gemäß 
Baugesetzbuch (BauGB) muss die 
Gemeinde nach § 1 Abs. 6 die Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse in dem künfti-
gen Baugebiet bewahren und somit die 
umweltbezogenen Auswirkungen ihrer 
Planung (also des Bebauungsplanes) auf 
den Menschen und seine Gesundheit 
berücksichtigen.
So ist es bundesgesetzlich geregelt, dass 
die vorgegebenen Schallschutzwerte 
für ein Allgemeines Wohngebiet, 
Grenzwerte für den Lärm tagsüber bei 
55 dB(A) und nachts 45 dB(A), ein-

gehalten werden. Die schalltechnische 
Beurteilung beruht u.a. auf den Daten, 
die von der Deutschen Bahn AG für 
diesen Streckenabschnitt zur Verfügung 
gestellt wurden. Anhand des Gutachtens 
wurde festgestellt, dass jedoch nur mit 
Lärmschutzwand die vorgeschriebenen 
Grenzwerte eingehalten werden können. 
Insgesamt ist die Lärmschutzwand nicht 

überdimensioniert - sie ist gerade so 
geplant, dass die einzuhaltenden Werte 
zusammen mit anderen Festsetzungen 
im Bebauungsplan, die Vorgaben für den 
Bau der Häuser machen, gewährleistet 
werden können.
 
Die Gemeinde ist verantwortlich, dass 
die hier gegebenen Anforderungen 
an gesundes Wohnen erfüllt werden. 
Auch über dieses momentan unschöne 
Bauwerk wird sicher „Gras“ oder in 
unserem Fall anderes Grün wachsen, um 
dies besser in unsere schöne Landschaft 
einzufügen. 

Aktuell wird mit den Arbeiten zum 
Wasserleitungsbau begonnen. Wir hof-
fen, dass die Erschließungsarbeiten wei-
terhin so gut vorangehen, sodass die 
Fertigstellung für Sommerbeginn einge-
halten werden können.

Parallel werden in der Verwaltungs-
gemeinschaft Buchloe die Kosten lau-
fend fortgeschrieben und entspre-
chend der gesetzlichen Vorgaben die 
anteiligen Kosten des Tiefbaus für 
die Erschließungsarbeiten errechnet. 
Sobald dies erfolgt ist, wird durch den 
Gemeinderat die Baupreisfestlegung und 
gleichzeitig die Vergaberichtlinien für 
gemeindliche Bauplätze beschlossen. 

Neubaugebiet Dillishausen-Süd: Aktueller Stand
Text und Fotos: Manuel Fischer 

Sicht nach Norden zur bestehenden Bebauung im Pfarrer-Mößl-Weg

Die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs verlegen zusammen mit der Tiefbaufirma die ersten 
Wasserleitungen ins Neubaugebiet Dillishausen-Süd.

Lärmschutzwall

Bauplätze

öffentliche 
Verkehrsfläche

Bauplätze
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Seit 2020 hat die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) „Zwischen Lech und Wertach “ die Möglichkeit, im Rahmen des 
Förderprogramms „Regionalbudget“ des Freistaats Bayern über das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben sog. 
Kleinprojekte zu fördern. Kleinprojekte sind Maßnahmen, deren förderfähige Gesamtausgaben 20.000 € nicht übersteigen und 
einen Beitrag zur Erreichung der Ziele im Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) leisten.

 •Die Gemeinde Lamerdingen hat sich im 
Jahr 2020 erfolgreich um eine Förderung 
für den Einbau von Rasengittersteinen an 
der Ortsverbindungsstraße Großkitzighofen-
Holzhausen beworben und 4.855 € an 
Unterstützung erhalten. Die Straße ist ledig-
lich fünf Meter breit und bei Gegenverkehr 
musste das seitliche Ausweichen bisher 
immer in unbefestigtes Bankett erfolgen. 
Durch den Einbau der Rasengittersteine 
konnten an dieser Straße auf einer Länge 
von ca. 800m Möglichkeiten zum ungefähr-
lichen Ausweichen geschaffen und somit 
die Verkehrssicherheit der Strecke erhöht 
werden. Zweiter Bürgermeister Winfried 
Kastl und Gemeinderat Alexander Weißhaar 
haben die Maßnahme durch ehrenamt-
liches Engagement tatkräftig unterstützt
     
    

Die Förderprojekte des „Regionalbudget 2021“
Text und Fotos: ILE/red.

•Für den Neubau von Regenwasserspeichern zur Sport-
platzbewässerung erhielt die SpVgg Langerringen 2021 rund 
10.000 € an Unterstützung. Drei unterirdische Zisternen mit 
einem Gesamtfassungsvermögen von 37,5 m³ wurden von 
zwölf Vereinsmitgliedern in ehrenamtlicher Arbeit im August 
und September 2021 errichtet. Damit können die Fußballfelder 
auf dem Sportplatz nun mit dem aufgefangenen Regenwasser 
bewässert werden.

•2021 hat sich auch die Gemeinde Hurlach erfolgreich um eine 
Förderung für die Umsetzung eines Konzepts zur Renovierung 
und zum Neubau von Sitzgelegenheiten im Gemeindegebiet 
beworben und 2.575 € an Unterstützung erhalten. Nach 
erfolgter Bestandsanalyse wurden Sitzbänke ausgetauscht 
oder neu gebaut, dabei waren fünf ehrenamtliche Kräfte betei-
ligt. Hierbei wurde auf die Verwendung heimischer Hölzer und 
bessere Witterungsbeständigkeit geachtet. Die Bänke wurden 
in eine Karte eingetragen um Interessierte auf der Website der 
Gemeinde über das Sitzbankkonzept zu informieren.

08248 - 8881550

•Der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Hilten-
fingen erhielt ebenfalls im Jahr 2021 eine Förderung für den 
Neubau eines Spielhauses für seine Kinder- und Jugendgruppe 
von  rund 10.000 €. Das Spielhaus „Löwenzahngruppe“ wurde 
von zahlreichen Unterstützern in 436 ehrenamtlich einge-
brachten Stunden auf dem Spielplatz Zugspitzstraße errichtet. 
Dabei umfasste die Förderung nur das Holzhaus selbst. Die 
Fundamente, Leitungen und die Innenausstattung werden 
vom Verein selbst finanziert. Durch das Projekt ist gewährlei-
stet, dass der Verein interessierten Kindern und Jugendlichen 
die Besonderheiten der heimischen Natur in ansprechenden 
Räumlichkeiten und nettem Umfeld näherbringen kann.

Die ILE „Zwischen Lech und Wertach“ setzt sich zusammen 
aus den Kommunen Amberg, Hurlach, Hiltenfingen, Igling, 
Lamerdingen, Langerringen und Obermeitingen. Sie hat sich bis-
her zweimal erfolgreich beim ALE Schwaben um Mittel aus dem 
Förderprogramm Regionalbudget des Freistaats Bayern bewor-
ben. Sieben Kleinprojekte mit einem Gesamtfördervolumen 
von 44.753 € konnten im Jahr 2020 unterstützt werden, im 
Jahr 2021 waren es dann bereits 16 Kleinprojekte mit einem 
Fördervolumen von insgesamt 87.928 €.

 
Der Aufruf für 
Bewerbungen von 
Kleinprojekten für 
2022 läuft noch bis 
15.03.2022

 
Interessierte finden dazu alle Infos und Bedingungen unter 
www.ile-lech-wertach.de 

  Der 1. Vorsitzende der ILE, Langerringens Erster Bürgermeister Marcus Knoll, überreichte nun anlässlich 
einer Projektbegehung das ILE-Förderschild an Lamerdingens ersten Bürgermeister Manuel Fischer, der 
sich für den Zuschuss bedankte.



Pflegestützunkt Ostallgäu berät ab sofort auch per Videokonferenz
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Informationen des Landratsamtes Ostallgäu

Der Pflegestützpunkt Ostallgäu bietet neben der Beratung per Telefon oder E-Mail nun auch 
Onlineberatungen an. Aufgrund der Corona-Lage finden persönliche Beratungen vor Ort aktuell 
nur im begrenzten Rahmen statt. Interessierte, die einen Beratungstermin vereinbaren möchten 
oder Fragen rund um das Thema Pflege haben, können sich kostenlos an den Pflegestützpunkt 
Ostallgäu wenden. Die Pflegeberaterinnen sind montags bis freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr tele-

fonisch unter der Nummer 08342 911-511 oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt@lra-oal.bayern.de erreichbar.
Der Pflegestützpunkt Ostallgäu ist ein Angebot des Landkreises Ostallgäu in Kooperation mit den Kranken- und Pflegekassen 
sowie dem Bezirk Schwaben und wird vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördert. 

Gemeinsam mit dem Bistum Augsburg bietet der Landkreis Ostallgäu erneut eine Schulung zum Seniorenbegleiter bezie-
hungsweise zur Seniorenbegleiterin an. Sie richtet sich an Menschen, die sich ehrenamtlich für ältere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger in der Kommune oder Pfarrgemeinde engagieren möchten. Die Schulung findet jeweils an vier Wochenenden von 
Freitagnachmittag bis Samstagabend im Landratsamt Marktoberdorf statt. Start ist am Freitag, 14. Oktober 2022. Geplant ist 
eine Hybridschulung. Sollte eine Präsenzschulung pandemiebedingt nicht möglich sein, wird die Schulung nur online angeboten.

Die Schulung ist anerkannt (nach § 45 a SGB XI) und erfüllt damit die Voraussetzungen für die Mitarbeit in den landesrecht-
lich anerkannten niedrigschwelligen Diensten. Die Teilnehmenden erhalten ein Zertifikat. Ein wichtiger Baustein sind die 
Gesprächsführung und der Umgang mit pflegebedürftigen Menschen. Aber auch die Grundlagen der Pflegeversicherung, die 
Erkrankungen des Alters, die allgemeine Netzwerkarbeit und die Unterstützung im Haushalt werden vorgestellt. 
Um die richtige Anlaufstelle nach der Schulung zu finden, stellen sich verschiedene Helferkreise während der Schulung vor. Die 
Schulungsinhalte und der Austausch untereinander vermitteln das nötige Wissen und die Sicherheit für die Mitarbeit in Senioren- 
und Helferkreisen. Die Schulungsgebühr beträgt 50 Euro (ohne Mittagessen). Für pflegende Angehörige und ehrenamtliche 
Helfer*innen, die bereits in der Pfarrgemeinde oder in einem Helferkreis tätig sind, ist die Schulung kostenlos.

Mehr Informationen gibt es unter www.sozialportal-ostallgaeu.de und im Rahmen einer kostenlosen Informationsveranstaltung 
am 15. September 2022 von 16:00 bis 17:30 Uhr im Landratsamt in Marktoberdorf.
 

Es wird um Anmeldung zur Informationsveranstaltung bis Donnerstag, 1. September 2022 sowie für die Seniorenbegleiter-
Schulung bis Freitag, 30. September 2022, bei der Seniorenbeauftragten des Landratsamts Ostallgäu, Irmgard Haberberger, 
Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, E-Mail: irmgard.haberberger@lra-oal.bayern.de, Telefon 08342 911-475 gebeten.

Für Menschen, die eine beruflichen Neuorientierung in 
Betracht ziehen, bietet die Bildungsberatung des Landkreises 
wieder zwei Veranstaltungen an – den Online-Workshop 
„Wofür brennen Sie?“ und den ProfilPASS®-Kurs. „Wer den 
Wunsch verspürt, sich beruflich zu verändern, der sollte die-
sem Impuls auch nachgehen“, sagt Christine Hoch von der 
Bildungsberatung. 
Der Kurs richtet sich ausdrücklich auch an Personen, die nach 
einer Auszeit wieder in einem Job durchstarten wollen, der zu 
ihnen passt. 
Der Workshop „Wofür brennen Sie?“ findet am 10. und 17. 
März 2022 jeweils von 16:00 bis 19:00 Uhr online statt.

Berufliche Neuorientierung mit dem ProfilPASS®
Auch der ProfilPASS®-Kurs ist ein Begleiter auf dem Weg in 
eine neue berufliche Perspektive. Er ermittelt systematisch 
Stärken, Kompetenzen und Interessen und findet heraus, was 
die Teilnehmenden können, gerne machen und worin sie wirk-
lich gut sind. 
Der ProfilPASS®-Kurs findet an vier Abenden ab 16. März 
2022 jeweils von 18:00 bis 20:30 Uhr statt. Der Kursort wird 
noch bekannt gegeben. 

Die Bildungsberatung des Landkreises Ostallgäu bietet 
in Zusammenarbeit mit Business-Coach Sonja Glaß ein 
Jobwechsler-Coaching an. Der Workshop hat zum Ziel, profes-
sionell im Bewerbungsgespräch aufzutreten, dabei authen-
tisch zu bleiben und menschlich mit Freude zu überzeugen. 
Die Anmeldung ist ab sofort bei der Bildungsberatung des 
Landkreises möglich.

Die Teilnehmenden durchlaufen in zwei Workshop-Terminen 
einen Prozess der Selbsterkenntnis und erfahren eine Stärkung 
ihres Selbstbewusstseins. 
Die Teilnehmenden erfahren eine Simulation aller Phasen des 
Vorstellungsgespräches und erhalten im Nachgang Feedback 
durch Glaß, die als ehemalige Ausbildungsleiterin und Leiterin 
Personalentwicklung praxisnah durch diesen Prozess begleitet. 
Termine: Donnerstag, 21. April und 28. April 2022, jeweils von 
15:30 bis 18:30 Uhr
Kursort: Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 
87616 Marktoberdorf, Raum Aggenstein
Kosten: 55 Euro je Termin einschließlich Unterlagen und 
Verpflegung – bezuschusst vom Landratsamt Ostallgäu

Fragen und Anmeldung zu den Kursen der Bildungsberatung : Christine Hoch, Bildungsberatung des Landratsamts Ostallgäu, 
Telefon 08342 911-293 oder per E-Mail: christine.hoch@lra-oal.bayern.de 

Neue berufliche Perspektiven: 
Bildungsberatung bietet Kurse an

Bildungsberatung bietet Bewerbertraining zur 
Optimierung des Vorstellungsgespräches

Landkreis und Bistum bieten Schulung zur Seniorenbegleitung an
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Für den Zensus 2022 sucht die Erhebungsstelle am Landratsamt Ostallgäu Personen, die die 
Befragung der Haushalte durchführen – so genannte Erhebungsbeauftragte. Die Erhebungs-
beauftragten können sich die Befragungen zeitlich flexibel einteilen und erhalten für ihre 
Tätigkeit eine attraktive Aufwandsentschädigung, welche steuer- und sozialversicherungsfrei ist.

 Geplanter Zeitraum für die Befragung der Haushalte ist von Mitte Mai bis Ende Juli 2022. 

Der Zensus ist eine statistische Datenerhebung, bei der ermittelt wird, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen 
und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um 
verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. 
Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Zensus 2021 auf das Jahr 2022 verschoben.

Leiter der Erhebungsstelle für den Zensus 2022 am Landratsamt Ostallgäu ist Dominik Kolmschlag. Weitere Informationen 
zum Zensus 2022 im Landkreis Ostallgäu und zum Erhebungsbeauftragten stehen auf der Internetseite 
www.ostallgaeu.de/zensus2022 oder telefonisch unter 08342 911-919 zur Verfügung.

Zensusstelle sucht Erhebungsbeauftragte („Interviewer/innen“)

Insel Delfina – 
Ferienfamilie gesucht

„Viele Leute, die an vielen 
Orten viele kleine Dinge tun, 
können das Gesicht der Welt 

verändern.“

Insel Delfina ist ein Angebot des Augsburger Jugendamtes 
für Kinder aus Familien in schwierigen Lebenslagen. Die 
Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren verbringen Ferienzeiten 
bei Gastfamilien im ländlichen bayerischen Raum, wo sie 
ihren belasteten Alltag eine Zeit lang vergessen und einfach 
nur Kind sein dürfen. Das Angebot besteht seit 2006 und 
hat viele dauerhafte Kontakte und Freundschaften ermög-
licht. Auch in diesem Jahr werden wieder Familien gesucht, 
die gerne in den Schulferien ein Gastkind aus Augsburg bei 
sich aufnehmen möchten.

Die neunjährige Leonie zum Beispiel ist ein schüchternes 
und sensibles Mädchen, das für sein Alter schon sehr viel 
Verantwortung tragen muss. Leonie lebt mit ihren zwei 
jüngeren Brüdern bei der alleinerziehenden Mutter, die 
chronisch erkrankt ist. Sie übernimmt viele Aufgaben im 
Haushalt und kümmert sich um ihre Brüder. Im Urlaub war 
sie noch nie. Leonie träumt von Ausflügen, Schwimmen 
am See und lustigen Spielen mit anderen Kindern. Leonie 
wünscht sich eine Ferienfamilie, mit der sie all das unter-
nehmen kann, was in ihrem normalen Alltag unmöglich ist 
und in der sie einfach nur Kind sein kann.

Wenn auch Sie sich vorstellen können, für einen Teil der 
Ferien oder auch regelmäßig „Ihr“ Augsburger Ferienkind 
bei sich aufzunehmen, rufen Sie uns an! 
Wir freuen uns auf Sie!

Ansprechpartner sind Frau Helfer, Frau Adolf, Frau Strobl
Amt für Kinder, Jugend und Familie – Team Ferien
Augsburg, Tel. 0821 324-2976 oder über 
Email: insel-delfina@augsburg.de

Aufruf zur Gastfamiliensuche:
 

Internationaler Schüleraustausch · Hoppla, trotz Corona?
Wir suchen Familien, die gerne mit einem jungen Menschen 
eines anderen Kulturkreises ihren Alltag teilen möchten. Die 
Jugendlichen sind gegen Covid-19 und Masern geimpft. Die 
Partnerschulen möchten, dass die Gasteltern gegen Covid-
19 geimpft sind.
 

El Salvador
Familienaufenthalt: 03. April – 17. Juni 2022
Deutsche Schule, San Salvador
30 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen
Alter 16-17 Jahre
 

Brasilien
Familienaufenthalt: ca. 21. Juni – ca. 16. Juli 2022
Pastor Dohms Schule, Porto Alegre
40 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen
Alter 13-15 Jahre
 

Chile
Familienaufenthalt: ca. 22. Juni – ca. 29. Juli 2022
Deutsche Schule, Valdivia
40 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen
Alter 16-17 Jahre
 
- Austauschprogramme auf Gegenseitigkeit
- Gruppen-Aufenthalte in Chile und Peru im Sommer 2022
- Möglichkeit zuerst zum Auslandsaufenthalt zu reisen
-  Individuelle Aufenthalte in Brasilien und El Salvador mög-

lich
 
Interessiert? 
Weitere Informationen bei:
Schwaben International e.V., Uhlandstr. 19, 70182 Stuttgart
Tel. 0711 23729-13, Fax 0711 23729-31,
schueler@schwaben-international.de
www.schwaben-international.de/schueleraustausch/
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Infos - Termine - Veranstaltungen - Anzeige

Die Termine für April bis zum 21.03.2022 an Barbara Bayer unter 0172 7072680 oder info@atelierbayer.de melden.   Änderungen vorbehalten!

Amtliche Termine
und Öffnungszeiten

Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Tel: 08248 368

 Dienstag  09:00 - 12:00 Uhr  
   14:00 - 17:00 Uhr
 Mittwoch  09:00 - 12:00 Uhr

Wertstoffhof Lamerdingen:
Öffnungszeiten:

Samstag, von 9:00 bis 12:00 Uhr
+ Annahme von Grüngut u. Gartenabfällen

Öffnungszeiten der Vereinsheime
und Gasthäuser

Gasthaus Sonne Lamerdingen
Donnerstag  und Freitag ab 17:00 Uhr
u. nach Vereinbarung. Tel. 08248 371
Freitag ab 17:00 Uhr 
Schnitzel mit Kartoffelsalat

Sportheim Lamerdingen
Stammtisch jeden Donnerstag ab 
18:30 Uhr, Weitere Termine auf Ansage

Schützenheim Lamerdingen
Freitag ab 19:30 Uhr

Schützenheim Dillishausen
Freitag ab 19:30 Uhr
Sonntag ab 10:00

Gasthof Völk Dillishausen
Tägl. ab 16:30 Uhr, 
Sonn- und Feiertags Mittagstisch
Freitag Ruhetag, Tel. 08241 2796

Schützenheim Großkitzighofen
Freitag ab 19:30 Uhr

Pizzamobil in Lamerdingen
Freitag ab 10:30 Uhr - 18:30 Uhr
https://das-pizza-mobil.de
tel. 0170 112 77 18

Wöchentliche Termine

jeden Montag
19:00 Uhr  Gymnastikgruppe in Klein- 
 kitzighofen/ Rücken-Aktiv mit  
 Flexistab, Alte Schule
20:00 Uhr  Musikverein Lamerdingen,
 Orchesterprobe im Probenraum 
  
jeden Dienstag
19:30 Uhr SV “Almenrausch”, 
 Großkitzighofen, Schießabend

jeden Freitag
17:30 Uhr  Jugendkapelle Gennach-
 Lamerdingen, Orchester- 
 probe im Probenraum 
19:00 Uhr Schützenverein “Almenrausch”  
 Großkitzighofen  
 Schießabend
19:30 Uhr  Schützenverein
 “Schützenlust Dillishausen”
 Trainingsabend mit Jugendtraining

05. März, Samstag
09:00 Uhr Altpapiersammlung
 Schützenlust Dillishausen

07. März, Montag
19:30 Uhr Gemeinderatssitzung

12. März, Samstag
09:00 Uhr Altpapiersammlung
 FSV Lamerdingen

Gemeindekanzlei in Lamerdingen
Hauptstraße 1, 86862 Lamerdingen
Tel: 08248 216, 
info@lamerdingen.de

Öffnungszeiten
Dienstag  09:00 -  12:00 Uhr
Donnerstag       14:00 - 18:00 Uhr
Freitag  09:00 -  12:00 Uhr 
Montag und Mittwoch geschlossen

Bürgersprechstunde
Donnerstag  17:00 - 18:00 Uhr

Die Seniorenbeauftragte erreichen 
Sie unter Tel. 08241 962650

Molkereistraße 16
86862 Lamerdingen

08248/901523 oder 0151 61428530

•  Wartung, Reifen oder HU
• Gebrauchtwagen oder Motorrad
• Beratung, Service und Verkauf 

www.amt-zehetner.de

AUTO und Motorradtechnik Zehetner
Reparatur, Handel und Vermittlung motorisierter Fahrzeuge 

Polizei 110
Feuerwehr/Notarzt 112

Kassenärztlicher
Bereitschaftsdienst    116 117
(Für ärztliche Hilfe spätabends,nachts 
an Feiertagen und an Wochenenden)

Rettungsdienst / Krankentransport 
Apotheken Notdienst Allgäu 19 222

Giftnotruf Bayern  089 192 40

Telefonseelsorge  0800 111 011 1

Kinder- und Jugendtelefon 
  0800 111 033 3

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen   
  0800 011 601 6

LEW 24-Stunden-Störungshotline
  0800 539 638 0

Erdgas Entstörungsdienst 
  0800  182 838 4 

Wasserwerk Lamerdingen Notdienst
  0172 286 271 7 

Kläranlage Lamerdingen Notdienst
info@bsb5.de  0172 860 327 5

Die Notfall-Rufnummern
„Unverhofft kommt oft – so treten 

viele Notfälle ein.“

Gerade in einer derartigen Situation 
sollten die entsprechenden Notruf-
nummern griffbereit vorliegen. Um 
richtig agieren und handeln zu kön-
nen ist es wichtig, dass Sie diese 
Nummern in Reichweite aufbewahren.

Detaillierte Angaben (Notruf, 
Apotheken Notdienst, Kliniken) 
können auch der Homepage der 
Gemeinde Lamerdingen in der 
Fußzeile unter „Im Notfall für Sie da“ 

entnommen werden.

Welche Angaben sind bei einem 
Notruf zu machen?

• Was ist genau passiert?
• Wo ist es geschehen?
• Welche Art von Verletzungen liegen vor?
•  Wie viele Personen sind davon 

betroffen?
•  Warten auf Rückfragen und Ruhe 

bewahren!!

Termine



Liebe Gemeindemitglieder, liebe Eltern,

mein Name ist Sandra Martin und ich habe seit 01.02.2022 
die stellvertretende Leitung im Kindergarten Lamerdingen 
übernommen. 
Ich bin 26 Jahre alt, komme ursprünglich aus Waal und wohne 
derzeit in Buchloe. 2013 habe ich meine Ausbildung zur 
Kinderpflegerin abgeschlossen und war dann vier Jahre in einer 
privaten Kindertagesstätte in München tätig. Dort konnte ich 
bereits einige Erfahrungen im Bereich Organisation und Teamarbeit sammeln. Dies 
bewegte mich schlussendlich dazu, die Ausbildung als Erzieherin abzuschließen. 
Seit 2019 bin ich hier in der Einrichtung tätig. Ich habe mein Anerkennungsjahr in 
der Krippe Klitzeklein absolviert und bin seit September 2020 Gruppenleitung in 
der Zwergenbande. 

Nun freue ich mich auf die neue Chance im Leitungsteam. Eine gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen, dem Träger und dem Team ist mir sehr wichtig. Bei 
Fragen und Anliegen stehe ich Ihnen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Herzliche Grüße 
Sandra Martin

Kindergarten St.Martin - Lamerdingen 
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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Eltern,

ich bin Kerstin Jerofke, Erzieherin und Inklusionsfachkraft in 
der Regenbogengruppe und bin seit Februar die Leitung der 
Kindertagestätte St. Martin. Ich freue mich schon sehr auf die 
neue Aufgabe.
Gebürtig komme ich aus Niedersachsen. Nach meiner Aus-
bildung zur Erzieherin war ich in verschiedenen Bereichen der 
Kindergartenpädagogik mit unterschiedlichen Konzepten und 
Führungsstilen tätig. Seit 2004 wohne ich mit meinem Mann und meinen drei 
Kindern in Buchloe.

In den vergangenen Jahren sind mir die Kinder der Einrichtung mit ihren Familien 
sehr ans Herz gewachsen. Durch meinen bisherigen intensiven Austausch mit 
Ihnen, liebe Eltern, sind bereits einige vertrauensvolle Kontakte entstanden, die 
wertvoll für ein gutes Miteinander und unsere pädagogische Arbeit im Alltag sind. 
Mir ist es ein Anliegen, diese zu erweitern, zu pflegen und zu festigen.

Ich freue mich auf eine offene Kommunikation mit Ihnen und eine vertrauensvolle 
und konstruktive Zusammenarbeit. Falls Sie Fragen oder ein Anliegen haben, kom-
men Sie auf mich zu.

Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Jerofke

 KITA-Steckbrief
	 	►  6 Gruppen
   •1 Krippengruppe
   •1 Integrationsgruppe
   • 4 Regelgruppen mit
     Kindern von 3-6 Jahre

	 ►	 	131 Kinder

	 ►  Team aus 21 Mitarbeitern
   •19 pädagogische Fachkräfte
   •2 Auszubildende

Unsere Einrichtung ist eine offene 
Begegnungsstätte für alle Kinder und 
ihre Familien, in der viele neue Kontakte 
und Freundschaften geschlossen wer-
den können.

Wir sind jeder Zeit für Ihre Anliegen 
und Fragen da!

KITA St. Marin Lamerdingen
Tel.: 08248 9019134, Fax 9019135
kita.lamerdingen@bistum-augsburg.de

„Hurra, hurra, der Fasching war da!“
Auch wenn es kein Kinderfasching, Umzüge, etc. gab, haben wir es uns 
nicht nehmen lassen im Kindergarten zu feiern. Jede Gruppe hat für 
sich gefeiert und sich in der Woche vom 21.2.-25.2.22 tolle Aktionen 
überlegt. Die Kinder durften die ganze Woche verkleidet kommen.
Am Donnerstag, den 24.02.2022, fand dann die große Faschingsparty 
in den jeweiligen Gruppen statt. Die Eltern haben uns mit Leckereien 
versorgt.  Herzlichen Dank!

Nach einer wilden Party mussten wir uns erstmal entspannen.Deshalb 
fand am Freitag, den 25.02.2022 unser Schlafanzugtag statt. Bürger-
meister Manuel Fischer hat uns an diesem Tag Krapfen gesponsert. 
Vielen Dank nochmal dafür!

Es war eine tolle Woche, wir hatten alle viel Spaß! 😃 

Ihr seid Erzieher*in und habt Lust 
bei uns zu arbeiten? 

Oder habt Interesse an 
unseren Berufen (Erzieher*in/ 

Kinderpfleger*in) und möchtet ein 
Praktikum absolvieren?

Jederzeit gerne! Ruft uns an:
☎ 08248 9019134

„Schnippschnapp, die Krawatte ist gleich ab...“      Foto: KITA
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Soziales

Das BRK bietet in unserem Landkreis ein kostenloses Bewegungsprogramm zur 
Gesundheitsförderung und Demenzprävention für Menschen 60+ an. 
Dieses Programm wurde von Wissenschaftlern der Universität Erlangen-Nürnberg 
unter dem Namen GESTALT entwickelt und spricht speziell Menschen an, die nicht 
(mehr) aktiv sind. Ziel ist es, den Teilnehmer*innen ohne jeden Leistungsdruck 
Freude am gemeinsamen Bewegen und Wissen zu gesundem Lebensstil zu vermit-
teln und sie nachhaltig zu einem aktiveren Lebensstil zu motivieren, der erwiesener-
maßen hilft, einer Demenzerkrankung vorzubeugen. 
20 Wochen lang bewegen Sie Körper, Geist und Seele unter fachlicher Anleitung 
einmal wöchentlich für 1,5 Stunden in kleinen Gruppen. Die GESTALT Kurse sind für 
Männer und Frauen entwickelt worden, die länger nicht mehr oder noch nie sportlich 
aktiv waren und sich und ihre Gesundheit etwas Gutes tun wollen. 

Was ist GESTALT?

GESTALT steht für Gehen, Spielen und Tanzen als lebenslange Tätigkeit. 
Das ganzheitliche Bewegungsprogramm bietet neben Übungen zu körperlicher und 
geistiger Aktivität auch Wissensvermittlung über Bewegung und Gesundheit. In der 
Gruppe lernen Sie verschiedene Möglichkeiten dazu kennen. Es geht um Spaß und 
Freude am gemeinsamen Bewegen ohne jeden Leistungsdruck. Ihr Wohlbefinden und 
Ihre Gesundheit stehen im Mittelpunkt. Es sind keine sportlichen Grundkenntnisse 
nötig! Jeder über 60 ist herzlich willkommen!

Wo finden die Kurse statt?
Geplant sind GESTALT-Kurse in Marktoberdorf, Obergünzburg, Buchloe und Füssen

Wann beginnen die Kurse?
Geplanter Start ist im Frühjahr 2022. Genaue Termine werden noch bekanntgegeben

Was kostet der Kurs? Die Kurse sind kostenfrei

Wo kann ich mich anmelden?
 
Bayerisches Rotes Kreuz
Corinna Praetorisus
Projektkoordinatorin
Beethovenstrasse 2
87616 Marktoberdorf

GESTALT - Bewegung für Körper Geist und Seele

Gerhard Stadler
Landratsamt Ostallgäu
Schwabenstrasse 11
87616 Marktoberdorf
Telefon 08342 911 624
Gerhard.stadler@Ira-oal.bayern.de

Bayerisches Rotes Kreuz – Fachstelle 
für pflegende Angehörige

Hier die nächsten Online-Termine 
(jeweils Dienstags): 
Treffen für pflegende Angehörige, 
ehrenamtliche Helferinnen und 
Interessierte 
Di, 29.03.2022 von 17:00–18:30 Uhr 
Erste Hilfe – Auffrischungskurs, Ref. 
Sonja Hieber, Ausbilderin Erste Hilfe

Di, 26.04.2022 von 17:00 – 18:30 Uhr
Beschäftigung von ausländischen 
Betreuungskräften, pro und contra,
Ref. des Pflegestützpunktes Landrats-
amt Ostallgäu

Di, 31.05.2022 von 17:00 – 18:30 Uhr 
BRK Hauswirtschaftsservice – Wer 
kann diese Angebote nutzen?
Ref. Pamela Jakobczak, Einsatzleiterin 
Ambulante Pflege

Di, 28.06.2022 von 17:00 – 18:30 Uhr
Vorbeugen gegen Demenz –
Projektvorstellung GESTALT
Ref. Corina Praetorius, Projektleiterin 
GESTALT 

Informationen und Anmeldung bitte per 
Email: fachstelle@kvostallgaeu.brk.de

Unterstützungsmöglichkeiten bei der Pflege zu Hause 
 
Regelmäßige virtuelle Informationsabende der Fachstelle für Demenz und 
Pflege Schwaben: Welche Unterstützungsangebote gibt es im Bereich der 
häuslichen Pflege? Angebote zur Unterstützung im Alltag (AUA) und ehrenamt-
lich tätige Einzelperson.

Die Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf stellt das Umfeld der 
Pflegebedürftigen häufig vor große Herausforderungen. Verfügbare Hilfsangebote 
sind den Betroffenen teilweise nicht bekannt.
In diesem Vortrag stellen wir Ihnen neben verschiedenen Beratungsstellen, die 
sogenannten Angebote zur Unterstützung im Alltag, die den Pflegealltag zu Hause 
entlasten und unterstützen sollen, vor. Wir geben Ihnen einen Überblick über die 
verschiedenen Angebotsformate und zeigen Ihnen den Weg zu diesen Angeboten auf. 
Seit 2021 besteht die Möglichkeit, dass Hilfen, die durch Privatpersonen aus dem 
Umfeld der pflegbedürftigen Person erbracht werden, über die Pflegekasse abge-
rechnet werden können. Dieses Angebotsformat, die sogenannte ehrenamtlich 
tätige Einzelperson, wird ebenfalls näher vorgestellt.

Nächster Termin: 15.03.2022 um 19 Uhr, Dauer: ca. 1,5 Stunden
Wo: online (Zoom), den Link erhalten die Teilnehmer*innen nach Anmeldung.
Anmeldung und Info: info@demenz-pflege-schwaben.de, 
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Schutz vor Einbruch – Was kann ich tun?

Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für viele Menschen, ob jung oder alt, einen großen Schock. Dabei machen 
den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psy-
chische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden. 
Letztlich kann man einen Einbruch nicht zur Gänze verhindern, aber man kann es den Tätern relativ schwermachen und auch das 
hilft. Erfahrungen zeigen, dass die Täter schnell wieder aufgeben, wenn es ihnen nicht sofort gelingt, in ein Haus einzubrechen. 
Dies belegen auch die Zahlen: Bei der Hälfte der angezeigten Wohnungseinbrüche blieb es beim Versuch. Einbrüche passieren 
entgegen der landhäufigen Meinung nicht immer nur nachts, sondern auch tagsüber, am frühen Abend oder am Wochenende.
 
Machen Sie es den Tätern nicht zu einfach und beherzigen 
Sie folgende Tipps:
 
• Auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen: 

ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen 
Sie sie immer zweifach ab. Verschließen Sie die Fenster, 
Balkon- und Terrassentüren. Vorsicht! Gekippte Fenster sind 
offene Fenster und von Einbrechern leicht zu überwinden. 

•  Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals 
draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck.

• Rollläden sollten zur Nachtzeit – und keinesfalls tagsüber – 
geschlossen werden damit sie nicht sofort ihre Abwesenheit 
signalisieren. 

•  Wenn Sie längere Zeit abwesend sind, beauftragen Sie 
Nachbarn oder Freunde, regelmäßig den Briefkasten zu lee-
ren oder auch die Rollläden zu öffnen und zu schließen.

•  Lassen Sie Ihre Wertsachen zu Hause nicht offen herum-
liegen, sondern bewahren Sie sie in einem Wertbehältnis 
(Tresor) auf. Wertbehältnisse mit einem Eigengewicht bis zu 
1000 kg müssen fest verankert werden. Dafür stehen geprüfte 
Einmauerschränke zur Verfügung. Wertsachen, die nur selten 
gebraucht werden, gehören in ein Bankschließfach. 

•  Wertgegenstände, wie Gemälde, Schmuck, Teppiche sollten 
fotografiert und die Fotos digital gespeichert werden. Außerdem 
sollten Sie alle Individualnummern von Geräten wie Handys, 
Laptops oder Fernseher notieren und sicher aufbewahren.

 Wichtig ist auch, dass Sie Augen und Ohren offenhalten:

•  Achten Sie auf Autos mit auswärtigen Kennzeichen, die lang-
sam durchs Wohngebiet fahren oder geparkt abgestellt sind. 
Notieren sie das Kennzeichen, besser noch: machen Sie ein 
Handyfoto. 

•  Wenn Unbekannte sich scheinbar grundlos auf der Straße, in 
einem Grundstück oder in einem geparkten Auto aufhalten – 
vielleicht steht jemand bei einer Straftat „Schmiere“.

•  Fensterscheiben klirren, ein Bewegungsmelder lässt das 
Licht angehen – vielleicht wird gerade eingebrochen. 

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei. 
Sie können dazu auch die 110 nutzen. Diese Nummer 
ist nicht mehr nur für Notfälle vorgesehen, sondern die 
zentrale Telefonnummer der Polizei. Vom Gemeindebereich 
Lamerdingen aus sind Sie dann mit der Polizei-Einsatzzentrale 
in Kempten verbunden. Sie können sich aber auch weiter unter 
der 08241/ 9690-0 direkt an die Polizeiinspektion Buchloe 
wenden. Scheuen Sie den Anruf nicht! Lieber einmal umsonst 
anrufen, als etwas Verdächtiges nicht zu melden.
Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Einbruchschutz oder zu 
anderen polizeilichen Bereichen haben, können Sie sich an die  
Polizeiinspektion Buchloe, wenden oder direkt an
Herrn Bernhard Weinberger, Erster Polizeihauptkommissar u. 
Dienststellenleiter, Augsburger Str. 7, Telefon 08241 9690-0 
oder pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de

Nach einer Winterpause von ca. 
eineinhalb Monaten wird jetzt 
wieder mit Hochdruck am “LEW 
Highspeed”- Glasfasernetz der 
Lechwerke in Kleinkitzighofen 
gearbeitet. Der Chef der ausfüh-
renden Baufirma Karafiat aus 
Eppishausen, Thomas Karafiat 
meinte, dass bereits 60-70% der 
anfallenden Arbeiten fertiggestellt 
seien. Wenn schließlich das Wetter 
weiterhin so gut wie bisher mit-
spielt, sollte das Projekt wie vorge-
sehen im Frühjahr abgeschlossen 
sein. 

Text und Foto: Sigi Götz
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Hinweise zu Gesetzesänderungen in 2022
•  Der steuerliche Grundfreibetrag wird um 204 Euro auf 

9.948 Euro angehoben.

• Der gesetzliche Mindestlohn wird auf 9,82 Euro angehoben.

• Der Mindestlohn für Azubis wird angehoben auf 585 Euro 
im 1. Lehrjahr, auf 690 Euro im 2. Lehrjahr und auf 790 Euro 
im 3. Lehrjahr.

•  Das Wohngeld wird angehoben. (Die Höhe des Wohngeldes 
richtet sich nach Haushaltsgröße, Einkommen und Miete, 
beziehungsweise Belastung. Wohngeld können auch 
Eigentümer beantragen, die ihre Wohnung selbst nutzen.

•  Aufwendungen für das Alter, können steuerlich besser abge-
setzt werden. Für die Berücksichtigung der Sonderausgaben 
gilt 2022 für Alleinstehende ein Höchstbetrag von 25.639   
Euro. Für Ehepaare das Doppelte.

 
•  Das Renteneintrittsalter in der gesetzlichen Renten-

versicherung (Rente mit 67) wird um einen weiteren Monat 
angehoben. Wer 1956 geboren ist, muss für eine abschlags-
freie Rente zehn Monate über seinen 65. Geburtstag hinaus 
arbeiten. 1957 Geborene erreichen die Regelaltersgrenze mit 
65 Jahren und 11 Monaten. Auch wer ab 2022 aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann und eine 
Erwerbsminderungsrente bezieht, wird so gestellt, als hätte 
er bis zum Alter von 65 Jahren und zehn beziehungsweise 
elf Monaten gearbeitet. Die sogenannten Zurechnungszeiten 
werden um einen Kalendermonat angehoben. In Anlehnung 
an die Anhebung der Regelaltersgrenze werden auch diese 
Zurechnungszeiten bis zum Jahr 2031 schrittweise bis auf 
67 Jahre verlängert. 

•  Hartz 4 – Der monatliche Regelsatz in der Grundsicherung 
steigt für erwachsene Leistungsberechtigte zum 01. 

Januar 2022 um drei Euro. Für alleinstehende Erwachsene 
steigt der monatliche Regelsatz auf 449 Euro. Paare und 
Bedarfsgemeinschaften bekommen pro Person 404 Euro. 
Auch erwachsene Leistungsberechtigte unter 25 Jahren 
im Haushalt anderer beziehungsweise erwachsene 
Leistungsberechtigte, die in einer stationären Einrichtung 
(insbesondere Pflegeheime) leben, erhalten drei Euro mehr 
und kommen so auf 360 Euro. 

 
•  Die Grundsicherung für Kinder vom Beginn des siebten bis 

zur Vollendung des 14. Lebensjahres wird um zwei Euro auf 
311 Euro angehoben, auch für Kinder bis zur Vollendung 
des sechsten Lebensjahres wird sie um zwei Euro auf 285 
Euro erhöht. Auch die Leistungen für Jugendliche im 15. 
Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres steigen 
um drei Euro. Zudem steigt die Leistung für den persönlichen 
Schulbedarf von derzeit 154,50 Euro auf 156 Euro. Davon 
werden für das erste Schulhalbjahr 2022 104 Euro und für 
das zweite Schulhalbjahr 52 Euro gezahlt. 

  
•  Verbraucher und Verbraucherinnen erhalten ab Januar 

umfassende Gewährleistungsrechte für den Kauf digi-
taler Produkte, wie beispielsweise Software, Apps oder 
Plattformangebote.

•  Beweislastumkehr im Kaufrecht wird von 6 Monaten auf 12 
Monate verlängert. Das bedeutet: Wenn an einer gekauften 
Sache innerhalb eines Jahres ein Mangel auftritt, wird ver-
mutet, dass der Mangel bereits zum Zeitpunkt der Übergabe 
bestand. 

• Bis zum 15. März müssen Beschäftigte von Kliniken, 
Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen einen Nachweis 
als Geimpfte oder Genesene vorlegen.

 www.bundestag.de

Endlich wieder etwas Farbe 
im Garten!

Kaum sind die letzten Reste 
vom Schnee verschwunden, 
schon zeigen sich die leuch-
tend - gelben Blütenblätter 
der Winterlinge im sonst 
noch kahlen Blumenbeet! 

Text und Foto: Sigi Götz
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Führerschein: So läuft der Umtausch ab: Bis 2033 ist die EU-Fahrerlaubnis für Jeden Pflicht

Den Führerschein gibt es in Deutschland in unterschiedlichen Formaten: als großes graues Dokument, rosa Papierlappen oder 
handliche Plastikkarte. In anderen europäischen Ländern sieht es so ähnlich aus. Das führt zur fehlenden Transparenz für die 
Bürger, Ordnungskräfte und Behörden. Aus diesem Grunde führt die Europäische Union ein fälschungssicheres und einheitliches 
europäisches Führerscheinmuster ein. Die EU Mitgliedsstaaten sollen nun dafür sorgen, dass alle Bürger den neuen einheit-
lichen Führerschein erhalten. Der Bundesrat hat einen zeitlich gestaffelten Umtausch aller Führerscheine beschlossen, die vor 
dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden.  
 
 Welche Führerscheine sind betroffen?
• Alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten PKW- und 

Motorradführerscheine. Ein Umtausch von LKW- und 
Busführerscheine erfolgt nicht nach dem Stufenplan. Dort 
müssen andere „echte“ Befristungen beachtet werden.

• Der neu ausgestellte EU-Führerschein wird auf 15 Jahre 
befristet.

• Die Fahrerlaubnis bleibt unverändert bestehen
  Zusätzliche ärztliche Untersuchungen oder sonstige 

Prüfungen sind damit nicht verbunden
  (sie bestehen weiterhin für bestimmte Berufsgruppen mit 

besonderer Verantwortung)

Darf ich noch fahren, wenn ich nicht rechtzeitig umtausche?
Der Umtausch ist verpflichtend. Das Ablaufdatum bezieht 
sich „nur“ auf das Führerschein Dokument und nicht auf den 
Inhalt der Fahrberechtigung. PKW und Motorräder dürfen wei-
terhin unbefristet gefahren werden. Das gilt auch, wenn die 
Umtauschfrist verstrichen ist. Der Fahrer begeht dann eine 
Ordnungswidrigkeit (Verwarnungsgeld 10,00 Euro) jedoch 
keine Straftat („Fahren ohne Fahrerlaubnis“) 

Was braucht man für den Umtausch des Führerscheins?
• Personalausweis oder Reisepass
• Biometrisches Passfoto
• und den aktuellen Führerschein
Wurde der bisherige Papier-Führerschein (rosa oder grau) 
nicht von der Behörde Ihres aktuellen Wohnsitzes ausgestellt, 
dann benötigen Sie eine sogenannte Karteikartenabschrift 
der Behörde, die den Führerschein ursprünglich ausgestellt 
hat. Diese Abschrift kann man per Post, telefonisch oder in 
der Regel auch online beantragen. Die Abschrift wird an die 
neue Führerscheinstelle geschickt. Wegen Überlastung der 
Behörden kann es jedoch auch zu Wartezeiten kommen. 

Wieviel kostet der Umtausch?
Der Umtausch kostet rund 25 Euro bei der Führerscheinstelle 
plus Kosten für das biometrische Passfoto.

Darf ich den alten Führerschein behalten?
Ja, er wird jedoch entwertet (gestanzt)

Ab 2022 erfolgt der Umtausch nach Geburts- bzw. 
Ausstellungsjahr. Das Erwerbsdatum der Fahrerlaubnisklasse 
ist nicht entscheidend. Während Scheckkarten aktuellen 
Musters, die ab dem 19.01.2013 ausgestellt wurden, bereits 
ein Ablaufdatum beinhalten, ergeben sich die Umtauschtermine 
älterer Führerscheine unmittelbar aus dem Gesetz. Es gibt 
einen festen Stufen/Fristenplan:

Graue, rosa oder DDR-Papier-Führerscheine (ausgestellt vor 
dem 1.1.1999) Wenn das Ausstellungsjahr vor dem 1. Januar 
1999 liegt, gilt .diese Tabelle (gegliedert nach Geburtsjahr).

Geburtsjahr des    Tag,bis zu dem
Fahrerlaubnisinhabers umgetauscht sein muss

Vor 1953                                                                                        19.01.2033
1953 – 1958                                                                                      19.01.2022
1959 – 1964                                                                                              19.01.2023
1965 – 1970                                                                                              19.01.2024
1971 und später                                                                                      19.01.2025

*Die Jahrgänge 1953 – 1958 sollen mehr Zeit zum Umtausch 
Ihres Papier-Dokuments erhalten. Da es coronabedingt schwie-
rig war rechtzeitig einen Termin zum Führerschein Umtausch 
bei den Behörden zu bekommen, sollen die Jahrgänge 1953-
1958 mehr Zeit zum Umtausch ihres alten Dokuments erhal-
ten. Betroffene sollen keine Sanktionen befürchten müssen, 
weil sie ihre Papierführscheine nicht fristgerecht umtauschen 
konnten.

Scheckkarten-Führerscheine (ausgestellt ab 1.1.1999): Alle 
Führerscheindokumente mit Ausstellungsjahr ab 1. Januar 
1999 müssen daher entsprechend folgender Tabelle umge-
tauscht werden. 

Ausstellungsjahr  Tag, bis zu dem  
   umgetauscht sein muss

1999 – 2001                                                                                            19.01.2026
2002 – 2004                                                                                            19.01.2027
2005 – 2007                                                                                           19.01.2028
2008                                                                                                        19.01.2029
2009                                                                                                        19.01.2030
2010                                                                                                        19.01.2031
2011                                                                                                        19.01.2032
2012 – 18.1.2013                                                                                  19.01.2033

Fahrerlaubnishabende, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, müs-
sen den Führerschein bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, 
unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins.
Informationen u.a. des ADAC

*
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Vereine

Neue Innentüren im Schützenheim Großkitzighofen 
Text: Gemeinde Lamerdingen, Foto: Michael Kiechle

Im Juni 2020 beantragte der 
Schützenverein „Almenrausch 
Großkitzighofen“ einen Kostenzuschuss 
für den Austausch bzw. Modernisierung 
der Innentüren im Schützenheim in 
Großkitzighofen. Hierzu beschloss der 
Gemeinderat die Materialkosten für den 
Austausch der 6 Innentüren mit einem 
Maximalbetrag von 3.185,75 € zu über-
nehmen. 
Mittlerweile sind die Türen ausgetauscht 
und verschönern den Innenbereich des 
Schützenheims. Im gleichen Zuge wurde 
die Beschilderung der Rettungswege in 
allen Räumlichkeiten des Schützenheims 
angebracht.
Das Foto zeigt links die Türe in die 
Küche sowie rechts den Zugang in die 
Gaststätte. Die Gemeinde Lamerdingen 
bedankt sich bei den freiwilligen Helfern 
für die erfolgreiche Umsetzung. 

Eine unfassbar gute Leistung bescher-
te dem Jugendteam der Großkitzighofer 
Almenrausch-Schützen die Rückkehr in 
die zweithöchste Liga des Schützengaus 
Landsbergs. Der Umbruch der Mann-
schaft führte zu zwei Abstiegen in Serie 
und man war regelmäßig „Kanonenfut-
ter“ für die Gegner. Doch nun gelang 
eindrucksvoll die Wende. Mit acht Sie-
gen in acht Wettkämpfen sicherte sich 
das Team die Meisterschaft der A-Klasse 
Nord. 

Eine besondere Leistung gelang den Kit-
zighofern im Nachbarschaftsduell gegen 
den Tabellenzweiten aus Igling.  Mit 801 
Ringen gelang in Runde Drei der Sprung 
über die magische 800er-Grenze und 
auch ein deutlicher Sieg mit 70 Ringen 
Vorsprung. Mut für die kommende Sai-
son macht auch der hervorragende Rin-
gedurchschnitt von über 773 Ringen, mit 
dem man voraussichtlich auch sehr gut 
in der Gauliga bestehen kann.
 
Zur großen Stärke des Teams wurde 
die Kaderstärke von fünf Schützinnen 
die alle immer wieder in verschiedenen 
Zusammenstellungen tolle Leistungen 
abrufen konnten. Franziska Hartmann 
und Reka Bus bilden sicherlich die sta-
bile Achse der Mannschaft, die beide 
auch regelmäßig Ergebnisse jenseits der 
270-Ringe Marke ablieferten, doch die 

drei anderen Teammitglieder wurden im-
mer stärker. Beispielhaft dafür sind die 
Steigerung von Lea Kiechle und Amelie 
Diepold. Kiechle fing in der ersten Runde 
mit 205 Ringen an und erreichte dann 
im Verlauf 265 Ringe. Ähnlich lief es bei 

Amelie Diepold die sich von 210 auf 253 
Zähler steigerte. Die fünfte im Team, 
Vanessa Tronsberg war nur viermal am 
Start, trug aber mit ausgezeichneten  
260 Ringen zum Saisonrekordergebnis 
in der dritten Runde bei. 

Almenrausch- Jugend zurück in der Gauliga 
Text: Michael Strommer, Foto: Simon Fried

von links: Franziska Hartmann, Reka Bus, Lea Kiechle, Vanessa Tronsberg, Amelie Diepold
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Allgemeines  - Termin - Anzeige

Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt.
Er setzt seine Felder und Wiesen in Stand.
Er pflüget den Boden, er egget und sät
und rührt seine Hände früh morgens und spät.

Die Bäurin, die Mägde, sie dürfen nicht ruhn,
sie haben im Haus und im Garten zu tun;
sie graben und rechen und singen ein Lied
und freun sich, wenn alles schön grünet und 
blüht.

So geht unter Arbeit das Frühjahr vorbei,
dann erntet der Bauer das duftende Heu;
er mäht das Getreide, dann drischt er es aus:
im Winter, da gibt es manch fröhlichen 
Schmaus.

Volkslied aus Mähren, seit 1884 nachgewiesen, Foto: Archiv Geschichte

Der März 2022 
symbolisiert die Zeit des Neubeginns

Der März ist der dritte Monat des Jahres im gregorianischen 
Kalender. Er hat 31 Tage und ist nach dem römischen 
Kriegsgott Mars benannt. Der alte deutsch-germanische Name 
ist Lenz, Lenzing bzw. Lenzmond; eine veraltete Schreibung ist 
Märzen. 

Dienstag, 01. März 2022 
Der 1. März markiert den metreologischen Frühlingsanfang.

Dienstag, 01. März 2022 Fastnacht 
auch Fasnacht genannt, soll die vierzigtägige Fastenzeit vor 
Ostern einleiten, die am Aschermittwoch beginnt, bevor man 
den köstlichen Speisen, Alkohol und weiteren „Lastern“ ent-
sagt, und vorher soll noch einmal ordentlich gefeiert werden. 

Mittwoch, 02. März 2022 Aschermittwoch
Der Aschermittwoch geht auf eine alte Tradition zurück. 
Demnach wurden die Büßer in der Kirche mit Asche bestreut, 
bzw. erhielten ein Aschenkreuz auf der Stirn. „Bedenke, dass 
Du Staub bist und zum Staub wieder wirst“. Die Asche ist ein 
Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen („Asche zu Asche 
– Staub zu Staub“) Nach dem sündigen Karneval sollen sich 
die Menschen am Aschermittwoch bewusst werden, dass das 
Leben endlich ist und sich jeder am Ende vor Gott verantwor-
ten muss. 

Mittwoch, 02. März  
Beginn der Fastenzeit bis 14. April 2022
Die Fastenzeit sie dauert 40 Tage (Die Sonntage zählen nicht 
zu den 40 Tagen) Fleisch, Alkohol und Internet – Fasten kann 
vielfältig sein und liegt voll im Trend. 
Doch woher kommt der Brauch? Im Christentum erinnert es 
an die Fastenzeit von Jesus in der Wüste nach seiner Taufe.  
Die christliche Fastenperiode ist eine Zeit der Buße und der 
Besinnung.  

Sonntag, 20. März 2022 Frühlingsanfang 
Auch Tagundnachtgleiche genannt, ist der astronomische 
Frühlingsbeginn. An diesem Tag steht die Sonne über dem 
Äquator im Zenit und geht dort damit genau im Osten auf und 
genau im Westen unter. Die gleiche Länge von Tag und Nacht 
bedeutet, dass das Licht von nun an die Dunkelheit überholt 
und die helle Zeit des Tages bald wieder deutlich länger sein 
wird. 

Sonntag, 27. März 2022 Beginn der Sommerzeit
Als Sommerzeit bezeichnet man, dass die Uhr eine Stunde 
vorgestellt wird. Die Sommerzeit endet mit dem 30.10.2022

Die Hegeschau und Naturschutzschau 
des Jagdschutz- Jägervereins 
Kaufbeuren e.V.
in Westendorf am Samstag, den 
05.März 2022 wurde kurzfristig 
abgesagt!

Weiter Infos unter 
http://jaegerverein-kaufbeuren.de



16

Aktuelles - Allgemeines - Impressum

Die jeweiligen Verfasser tragen die Verantwortung für den Inhalt ihrer Artikel. Die Redaktion behält sich vor, die Texte ohne 
inhaltliche Änderung zu redigieren.
Die Aprilausgabe erscheint ab 29.03.2022  Redaktionsschluss ist am Montag, 21.03.2022 um 12:00 Uhr

Redaktion: Barbara Bayer · Tel. 0172 7072680 · info@atelierbayer.de | Ditrun Steinseifer-Vogel · Tel. 08241 962650 · dita.vogel@t-online.de
 Manuel Fischer, Simone Specht · Tel. 08248 216 · info@lamerdingen.de

Impressum: Informationsblatt der Gemeinde Lamerdingen. 
Herausgegeben von der Gemeinde Lamerdingen. Verantwortlich für die amtlichen Mitteilungen: Bürgermeister Manuel Fischer 
Redaktion: Manuel Fischer, Simone Specht, Ditrun Steinseifer-Vogel, Barbara Bayer;  Satz/Anschrift der Redaktion: Atelier Bayer, Waitzinger 
Wiese 5, 86899 Landsberg am Lech, Tel.: 0172 7072680, info@atelierbayer.de; Druck u. Anzeigenvertrieb: Druckerei MESAPRINT, Buchloe.

Fotowettbewerb
Die Gemeinde ruft zum Fotowettbewerb „Frühlingserwachen“ auf.

 Um uns alle in Frühlingsstimmung zu versetzen, möchten wir Sie aufrufen uns 
ihre schönsten Frühlingsimpressionen zuzusenden. 

Einsendeschluss ist Freitag der 18. März 2022. 
Auf die ersten 3 Sieger wartet je 1 Pizza-Gutschein des Pizza-Mobils, welches 

bekanntlich immer freitags in Lamerdingen an der nördlichen Hauptstraße steht 
und uns mit leckeren Pizzen versorgt. 

Für die Spende der Gutscheine bedankt sich die Gemeinde Lamerdingen bei der 
Inhaberin Frau Alessandra Bragatto sehr herzlich.

Das Pizzamobil kann auch zu Firmenfeiern, Hochzeiten und weiteren Gelegenheiten 
gebucht werden. Per Email unter: info@das-pizza-mobil.de. 

Essensbestellungen können telefonisch (0170 112 77 18) aufgegeben werden.

   „Warten auf den Frühling“ Februar 22                   Foto: Barbara Bayer 

Da hat sich wohl der 
„Fehlerteufel“ 

eingeschlichen!

Wir bedanken uns für die Hinweise auf 
das falsche Foto der Dillishausener Kirche 
zum Artikel Kirchturmuhr. 
Erst nach dem Druck ist uns der Fehler 
aufgefallen, sodass in der Online Ausgabe 
noch kurzfristig das korrekte Foto Einzug 
fand. 

Wir bitten dies zu entschuldigen!

links: die Kirche von Dillishausen,
rechts: die Kirche von Kleinkitzighofen

Will dir den Frühling zeigen  

Will dir den Frühling zeigen, 
der hundert Wunder hat.
Der Frühling ist waldeigen

und kommt nicht in die Stadt. 

Nur die weit aus den kalten 
Gassen zu zweien gehen

und sich bei den Händen halten –
dürfen ihn einmal sehn.

Rainer Maria Rilke


